
Zeitschrift: Neue Wege : Beiträge zu Religion und Sozialismus

Herausgeber: Vereinigung Freundinnen und Freunde der Neuen Wege

Band: 36 (1942)

Heft: (11): November-Sendung

Artikel: Die Zürcher Kirchensynode in der Prüfung. 1., Die Frage Gottes ; 2.,
Zwei Reden ; 3., Erklärung ; 4., Der Fall Brunner ; 5. Die Synode

Autor: Trautvetter, Paul / Brunner, Emil / Ragaz, Leonhard

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-138114

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 14.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-138114
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


ihr nicht auch die Bereitfchaft zur Tat gefeilt. Die Glieder der Kirche
und ebenfo fehr ihre Kritiker verlangen mit Recht, daß gerade fie fleh
tatkräftig für die Verftoßenen einfetze. Es gilt nun, durch ein überzeugendes

Ergebnis der in diefen Tagen durchgeführten öffentlichen
Sammlung der Zentralftelle für die Flüchtlingshilfe und vor allem auch
durch die Aufnahme von Flüchtlingen in die Familien den Beweis zu
leiften, daß unfer Volk feine alte chriftliche Ueberlieferung gewahrt
wiffen will. Möge auch ein jeder von uns das Seinige tun, um die eigene
Mitfchuld an diefem Chaos abzutragen. Rings um unfer Land
triumphieren Unrecht, Gewalt und Unmenfchlichkeit. Angefichts diefes
grauenhaften Gefchehens gibt es keine Rückfichten der Klugheit mehr.
Wahre Realpolitik ift nur die, die als höchfte Wirklichkeit Gott felbft
in Rechnung ftellt, die Gott wichtiger nimmt als alle Klugheitserwägungen.

Diefe leiten uns irre. Wir wollen aber auf unferen Reformator
Huldrych Zwingli hören, der da fagt: „Sehe ein jeder uf finen Hauptmann

Jefum Chriftum, der wirt uns nit verfüeren." Max Wolff.

Die Zürcher Kirchensynode in der Prüfung.

i. Die Frage Gottes.

Die Zürcher Kirchenfynode ift unerwartet vor eine Prüfung durch
Gott geftellt worden. Es wurde an fie die Forderung gerichtet, zu einer
Angelegenheit von entfeheidender Wichtigkeit nicht nur für die Schweiz,
fondern auch für die Sache Chrifti unter uns: den über die fogenannten
Landesverräter gefällten Todesurteilen, Stellung zu nehmen, und zwar
in dem Sinne, daß fie fich für eine Begnadigung derfelben, das heißt:
eine Aufhebung des Vollzugs der Todesftrafe erklären follte. Diefe
Forderung wurde im Namen der religiös-fozialen Fraktion durch unfern
Freund, Pfarrer -Paul Trautvetter, geftellt und in die folgende
Refolution gefaßt:

„Die Kirchenfynode des Kantons Zürich gibt ihrem Entfetzen
Ausdruck über die Tatfache, daß in einer Reihe von Fällen das verabfeheu-
ungswürdige Verbrechen des Landesverrates unter uns möglich gewefen

ift. Sie ift der Ueberzeugung, daß gegen eine derart verwerfliche,
die Gefamtheit unferes Volkes gefährdende Handlungsweife mit der
ganzen Strenge des Gefetzes eingefchritten werden muß.

Sie kann es aber mit ihrem Verftändnis Chrifti nicht vereinbaren,
daß die Schuldigen getötet werden follen, fondern hält es gerade in
unferer Zeit, der die Scheu vor dem Blutvergießen und die Ehrfurcht
vor dem göttlichen Ebenbild abhanden zu kommen droht, für eine
befonders dringliche, ja heilige Aufgabe, an jener menfchlichen, auf die
Befferung des Schuldigen abzielenden Rechtspflege feilzuhalten, wie fie
im neuen Eidgenöffifchen Strafgefetz feftgelegt ift.
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Sie erinnert an die unbegreifliche Gnade, deren unfer Volk durch
Bewahrung vor dem Kriege teilhaftig geworden ift, fieht aber darin
auch die Verpflichtung, daß wir nun auch felber gnädig find.

Sie kann nur mit Grauen daran denken, daß wir — vor dem Kriege
gnädig bewahrt — nun Gefetze zur Anwendung bringen, die nur für
den Kriegsfall vorgefehen find, und daß unfere Soldaten, die, Gott fei
Dank, nicht in den Fall kamen, töten zu muffen, nun ihre Waffe zu
Hinrichtungen erheben follten."

2. Zwei Reden.

a) Pfarrer Paul Trautvetter begründete die von ihm vorgefchlagene
Refolution durch folgende Rede:

Wenn wir gegen die Hinrichtung der zum Tode Verurteilten reden
wollen, ill uns nichts klarer bewußt, als daß eine Befchönigung oder
Entfchuldigung ihrer Tat etwas völlig Unmögliches wäre. Verrat — das
ift etwas vom Furchtbarften, deffen der Menfch fähig ift. Der, dem wir
vertrauen, weil er unfer Volksgenoffe, unfer Bruder ift, der doch auch
eine Heimat hatte bei uns, geht hin und zeigt dem Feind die Stelle, wo
er uns tödlich treffen kann. Der Name Judas ift das Symbol diefer Tat.

Und diefe Tat ift gefchehen in der gegenwärtigen europäifchen
Situation, einer Situation, die für die kleinen Völker noch nie fo furchtbar

war. Wer eine Ahnung hat, was die Fremdherrfchaft — diejenige,
um die es fich handeln würde — bedeutet, eine Ahnung, die täglich
genährt wird mit den grauenvollen Berichten aus den befetzten
Ländern, der wird jeden, der auch nur mit einem Gedanken, nur mit einer
Bewegung des kleinen Fingers fich zum Helfershelfer der uns bedrohenden

Mächte hergibt, als einen empfinden, der das Verbrechen des Mordes

gegen ihn felbft und gegen feine Brüder vorbereitet. Darum diefe
Leidenfchaft des Volkszorns gegen die Verräter — niemand glaube, daß
diefer Zorn nicht auch in uns lebt. Darum ill es uns allen klar, daß die
ftaatlichen Organe, die uns vor diefem Verbrechen fchützen, unfer
Leben und unfere Freiheit an einer befonders gefährlichen Einbruchflelle
verteidigen. Wir zittern bei dem Gedanken, daß jene Menfchen ihr
Werk weiter hätten treiben können. Unfer Volk hat wahrhaftig ein
Recht, vor ihnen und ihrem Tun gefchützt zu werden, fo gut wie vor
jedem andern Verbrecher. Und ihnen felbft muß die Verworfenheit
ihrer Tat durch die gerechte Schwere der Strafe zum Bewußtfein
gebracht werden.

Und doch — als wir durch Radio und Zeitung die Worte: „Todesftrafe

durch Erfchießen" vernahmen, hat es uns — jeden von uns —
aufs ftärkfte erfchüttert. Nicht daß wir den Richter der Härte oder gar
der Ungerechtigkeit befchuldigt hätten. Wenn die gefetzlichen
Beftimmungen, nach denen er feinen Spruch fällte, zu Recht beftehen, dann
mußte er fo urteilen. Aber wir hatten das Gefühl, daß nun wieder
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etwas Dunkles und Furchtbares in unfer Leben, in unfer Land, in
unfere Kultur, in unfere fich zum Chriftentum bekennende Welt
hereinbreche, etwas, von dem wir geglaubt hatten, daß es für immer
überwunden fei, und etwas, deffen Tragweite unberechenbar und unheimlich
vor unfere Seele trat. Und nun glaube ich, daß diefe erfte gefühlsmäßige
Reaktion unferes Innern mehr war als bloße Weichheit und Schwäche.
Wir fagen noch einmal, wir hatten genug Erkenntnis der uns durch den
Landesverrat drohenden Gefahr, daß wir jedes zornige Aufwallen
begriffen und felber teilten, und waren nichts weniger als weich geftimmt.

Aber es trat uns ein Bild vor die Seele und begann uns zu verfolgen,

ein Bild von Menfchen, von bereits unfchädlich gemachten Gefangenen,

die nun vor die Gewehrläufe gefchleppt und getötet werden
durch Menfchen! Und es war uns, als könnten wir jede in Leidenfchaft
und Kampf getane Bluttat eher ertragen als diefes kaltblütige und
vorbedachte Töten. Und dann ftand Chriftus neben uns, und wir mußten
mit feinen Augen auf jene Menfchen fchauen. Nicht daß ihre Tat uns
nun weniger furchtbar erfchienen wäre, im Gegenteil — aber etwas
fahen wir, was wir mit den eigenen, aus unferem bedrohten Ich heraus-
fchauenden Augen nicht gefehen hatten: wir fahen hinter dem verab-
fcheuenswürdigen Verbrecher den Menfchen, den Bruder. Wir fahen,
daß im Täter ein Etwas ift, das wir nicht einfach mit feiner Tat
identifizieren können; denn wir blickten mit den Augen deffen, der die
Sünde haßt, aber den Sünder nicht aufgibt.

Wir kennen die Akten nicht über diefe Landesverräter, wir find
nicht über ihre Motive unterrichtet, wir wiffen nicht, ob die bloße
gemeine Verlockung des Geldes oder ob irgendeine „Ideologie" der
Beweggrund ihres Verbrechens war, wir wiffen auch nicht, was für
Menfchen fie fonft find, aber eines wiffen wir: fie find Menfchen. So
fchaut Chriftus durch alles konkrete So-fein des Menfchen hindurch,
auf etwas, das unzerftörbar im Menfchen ift, auf etwas, das niemals
preisgegeben werden darf, weil Gott — trotz allem, trotz aller Ver-
fchüttung und Entftellung — zu diefem Geheimnis des Menfchen
immer wieder ja fagt.

Das ift es, was uns immer klarer vor die Seele tritt: wir dürfen
nicht über Leben und Tod entfcheiden. Hier find uns heilige Grenzen
gefetzt, die wir nicht überfchreiten dürfen. Geburt und Tod, das ill
nicht in des Menfchen Hand gelegt, wenn er es an fich reißt, frevelt er.
„Nehmt nicht auf euch die fchreckliche Verantwortung für die Ufur-
pation des göttlichen Rechts!" (V. Hugo.)

Wohl wiffen wir, daß jetzt die Situation des Krieges weithin unfer
Denken und Fühlen beftimmt. Im Kriege fließt Blut in unvorftellba-
rem Maß. Und diejenigen, die ihn verfchuldet haben — find wir nicht
alle fchuld, weil wir ihn nicht verhindert haben? —, lind in jenen
Frevel gefallen. Aber dennoch wollen wir das, was Menfchen in der
Situation des Kampfes und der Notwehr tun muffen, nicht vergleichen
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mit dem kaltblütigen Töten gefangener und gebundener Menfchen.
Diefe Erde ift uns anvertraut, und wir follen das Leben auf ihr
ordnen nach Gottes Auftrag, und zu diefem Ordnen gehört auch
gerechtes Richten und Strafen. Aber das Leben felbft dürfen wir nicht
zerftören. Hilty macht darauf aufmerkfam, daß der erfte Mörder,
Kain, nicht getötet, fondern ausdrücklich vor der Todesftrafe gefchützt
wird. Und diefe Stelle des Alten Teftamentes ift bedeutfamer als alle
fpäteren Ausfprüche, in denen für vergoffenes Blut wieder Blut gefordert

wird. Vor allem aber liehen wir vor jener entfcheidenden Wendung,

zu allem Schreien nach Rache, jener Wendung, die in Chrifti
Worten gegeben ift: „Ihr habt gehört, daß zu den Alten gefagt ift:
Auge um Auge, Zahn um Zahn", — ich aber fage euch „Das einzige
Mal, wo die Frage nach der Todesftrafe direkt an Chriftus gerichtet
wird, lautet feine Antwort: „Wer unter euch ohne Sünde ift, der werfe
den erften Stein."

Als die Chriftenheit noch jung war, hat fle ihren Meifter verftanden

und die Todesftrafe verworfen. Sie lebte unter einer Volksmenge,
die zeitweife von einem unerfättlichen Blutdurft erfüllt fchien, fie hat
dem widerftanden, auch wenn dann gerade über ihrem Haupt Tag und
Nacht das Richtfehwert fchwebte. Tertullian hat den Chriften geraten,
öffentliche Aemter abzulehnen, weil fie in denfelben in den Fall kommen

könnten, Bluturteile ausfällen zu muffen. Durch Konftantin und das
Bündnis mit dem Staat hat fich diefe Haltung dann allerdings geändert,
aber noch um das Jahr 400 hat der Bifchof Chryfoflomus es öffentlich
gebilligt, daß das chriftliche Volk verurteilte Verbrecher auf dem Weg
zur Richtftätte mit Gewalt befreite, damit das verabfeheute Bluturteil
nicht an ihnen vollzogen werden könne. Und Auguftinus fagt: „Unfere
Sache ift Fürbitte für die Schuldigen; denn zur Befferung gibt es keinen
andern Ort als diefe Erde." Erft im Kampf gegen die Ketzerei beginnt
die Kirche, die Todesftrafe zu bejahen. Nun heißt es aus dem Munde
eines Papftes: „Das Schwert, das den Ketzer tötet, ift Gottes Schwert."
Durch die Reformation wurde diefe Sache dann allerdings vorerft nicht
beffer, fondern fchlimmer. Die Kirche wirft fleh dem weltlichen Regiment

in die Arme. Und „damit finkt eine zweihundertjährige Nacht
über das Strafrecht herab" (Albert Bitzius). Und die Kirche gehört in
diefer Zeit zu den eifrigften Verfechtern der Todesftrafe. „Sie fank
noch tiefer: arm an Geift, ift fle bei den Juriften und den Philofophen
um Beweife für die Todesftrafe betteln gegangen."1) Schließlich fteht
dann als Symbol diel er traurigen Entartung der flolze Hofprediger da,
mit der Bibel in der Hand und dem Orden auf der Bruft, der dem in
feinem Gewiffen beunruhigten Fürften für das Unterfchreiben der

x) Ich verweife auf die glänzende Schrift von Albert Bitzius, weiland Pfarrer
in Twann, Sohn von Jeremias Gotthelf: „Die Todesftrafe vom Standpunkt der
Religion und der theologifchen Wiffenfchaft." Gekrönte Preisfchrift, erfchienen
1870. Der kirchliche Freifinn ift nämlich auch einmal jung gewefen.
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Todesurteile ein gutes Gewiffen macht, indem er ihm verfichert, daß
„der Gefalbte des Herrn das Schwert nicht umfonft trage", nach Römer
13. Gelüftet es die Kirche, diefe Rolle auch heute wieder zu fpielen?

Aber wenden wir uns wieder den Gefichtspunkten zu, die heute für
uns entfcheidend find.

Viele unlerer Volksgenoffen fagen uns, daß fie felbftverftändlich
und entfchloffen an der Ablehnung der Todesftrafe fefthalten wollten,
daß aber gegenüber dem Verbrechen des Landesverrates die Härte des

Kriegsrechtes eintreten muffe. Wir fagen noch einmal: nicht um Härte
oder Weichheit handelt es fich, londern um die Frage, ob getötet werden

foil. Härte foil hier walten! Darin find wir ja einig. Auch über
die Abfchreckunçstheorie wollen wir hier nicht ftreiten; fie ift ja im
allgemeinen völlig aufgegeben. Aber wir würden die Todesftrafe
— um Chrifti willen — ablehnen, auch wenn die abfchreckende
Wirkung ftatiftifch bewiefen werden könnte.

Wenn aber auf den blutigen Ernft unferer Zeitlage und unferer
fchweizerifchen Situation hingewiefen wird, um damit zu begründen,
daß unter den heutigen Umftänden auch bei uns gewiffe Verbrechen
nur durch die Tötung der Schuldigen geahndet werden könnten, fo fragen

wir, ob nicht diefes Schreien nach der Todesftrafe bereits ein

Symptom dafür ifl, daß nun auch wir von der grauenhaften Krankheit
unferer Zeit angefteckt find: von der Abftumpfung. Es ift nicht
verwunderlich, es ill pfychologifch nur zu fehr erklärlich, daß der heutige
Menfch, der Tag für Tag mit Berichten von Schlachten, Schiffsverfen-
kungen, Hinrichtungen, Füfllierungen, Geifel-Erfchießungen genährt
wird, das Grauen vor vergoffenem Menfchenblut verliert, jenes Grauen,
das auf den erften Blättern der Bibel mit folch urfprünglicher Tiefe des

Empfindens auffchreit.
Aber das bedeutet doch nichts anderes, als daß auch in uns das

Ebenbild Gottes verwifcht zu werden droht. Als Chriften dürfen wir
uns doch nicht einfach hinreißen laffen, auch nicht von dem fogenannten
„Volkszorn", fondern wir haben über der menfchlichen Seele zu
wachen, daß fie nicht den Dämonen verfalle. Es handelt fich nicht nur
darum, jene Menfchen vor der Hinrichtung zu fchützen, fondern es

handelt fich darum, uns felbft und die Seele unferes Volkes zu fchützen.
Bitzius fagt, daß jeweilen nach folchen Hinrichtungen wochen- und
monatelang das Volk für das Wort Gottes wie verfchloffen und tot
gewefen fei. Keiner von uns kann ohne Erfchütterung an das denken,
was eine folche Hinrichtung für den engften Kreis der Verantwortlichen
und für die Vollftreckenden an feelifcher Belaftung bedeutet. Diefe
Belaftung kann bis zur Verzweiflung gehen, bis zu einer inneren Erftarrung,

die fleh vielleicht nie mehr ganz löfen wird. Aber diefe feelen-
mordende Wirkung folchen Tötens wird auch an unferem ganzen Volk,
an keinem von uns, fpurlos vorübergehen. Schon die Verkündigung
diefer Urteile, von denen wir reden, hat derartige Wirkungen zutage
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gefördert. Wenn es wahr fein follte, daß bei den zufländigen Organen
in nicht geringer Zahl Anmeldungen eingegangen feien von folchen,
welche die Erfchießung übernehmen wollten, dann fragen wir, ob
jemand dafürhält, daß es fleh bei diefen freiwilligen Henkern um reine
patriotifche Leidenfchaft handle. Ift es nicht vielmehr, wie wenn man
einen Abgrund eröffnet hätte, aus dem nun die Höllengeifter empor-
fleigen? Täufchen wir uns nicht: wenn hier der Damm durchbrochen
wird, dann wird es für eine ganz furchtbare Flut des Untermenfchlichen
kein Aufhalten mehr geben. Die zurückgedrängte, aus dem Tageslicht
verbannte, bisher offiziell gebrandmarkte Brutalität des Menfchen wird
fich dreifler ans Tageslicht wagen. Die Befchränkung der Todesftrafe
wird fich nicht durchführen laffen. Es ift ja auch nicht verftändlich, daß
ein Luftmörder gefchont werden foil, wenn in anderen Fällen die
Todesftrafe anerkannt ift. Es wird immer häufiger nach dem Blut der
Schuldigen gefchrieen werden. Man kann die Menfchlichkeit weder
zeitweife noch gebietsweife außer Kraft fetzen Wenn man es tut, verliert
fie überhaupt ihre Kraft und ihre heilige Autorität. Man kann ein
Moratorium des Chriftentums noch fo forgfältig auf eine beftimmte
Zeit und Lage befchränken wollen, es wird zur dauernden Außerkraft-
fetzung werden. Es wird nicht leicht möglich fein, die Todesftrafe auf
die Urwaldrefervation des Krieges zu befchränken.

Rings um unfere Grenzen toben die Blutgeifter. Wäre es nicht
etwas Großes, etwas unendlich Tröftliches und Verheißungsvolles, wenn
wir gerade jetzt die Schweiz freihalten könnten vom Vergießen von
Blut! Gerade wenn es uns innere Ueberwindung koftet, Ueberwindung
unferes gerechten Zorns und des Gefühls, daß jene Fehlbaren auch an
unfere perfönliche Sicherheit gerührt haben, gerade dann wird auf
unferem Fefthalten an der Ablehnung der Todesftrafe ein Segen ruhen.
Oder foil nun auch die letzte Friedensinfel im Herzen Europas mit
Blut befudelt werden? Wollen wir über die große Zurückhaltung, die
fogar noch in unferem Militärftrafgefetz gegenüber der Todesftrafe
zum Ausdruck kommt, hemmungslos hinwegfehreiten und Kriegs-
gefetze fchon während des Friedens handhaben?

Wir können auch an einer anderen Grundwahrheit Chrifti nicht
vorübergehen: an der Erkenntnis der folidarifchen Schuld, welche
Gerechte und Sünde miteinander verbindet. „Wer unter euch ohne Sünde
ift, der werfe den erften Stein." Sind denn diefe Menfchen, die uns
dadurch an das Ausland verraten, daß fie die Freiheit gering achten,
Menfchenrechte und Demokratie leichten Kaufes preiszugeben bereit
find, völlig vereinzelt unter uns? Ill der Kampf gegen den geiftigen
Landesverrat, gegen die Verhöhnung der Demokratie, gegen die
Verherrlichung der Diktaturen bei uns mit Energie und mit tiefem Glauben

an unferen fchweizerifchen Staatsgedanken geführt worden? Hat
die Kirche, der das Bekenntnis zur Gerechtigkeit, zur Bruderfchaft und
Menfchlichkeit obliegt, laut genug geredet? Haben fich nicht gerade
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auch in ihren Reihen folche gefunden, die weder durch Judenverfolgung
noch durch Abfchaffung der Menfchenrechte fich abbringen ließen von
ihrer offenen oder geheimen Sympathie für diejenigen, bei denen fie ihre
materiellen oder ideologifchen Intereffen beffer aufgehoben glaubten?

Und wenn nicht „ideologifche" Motive, fondern das fchnöde Geld
es war, was jene Ruchlofen zum Verrat trieb, muffen wir nicht gerade
hier etwas von moralifcher Mitverantwortlichkeit zugeftehen? Umfpie-
len die Mammonsgeifter nicht die Herzen aller? Sind wir nicht furchtbar

und, wie wir behaupten, unlösbar verflochten in Waffenbelieferung
gerade des uns bedrohenden Auslandes? Und werden dabei nicht ungeheure

Gewinne gemacht und nicht einmal der Allgemeinheit — die
einmal dafür kann büßen muffen — zugeführt? An diefe Dinge wenigftens

zu denken, das könnte uns vor Pharifäismus bewahren.
Meine Herren! In wenigen Tagen werden unfere gewählten

Volksvertreter in Bern über das Begnadigungsgefuch der Verurteilten zu
entfcheiden haben. Sie werden die Verantwortung zu tragen haben, ob
diefe Schuldigen getötet oder mit lebenslänglicher Haft beftraft werden
follen. Es wird für diefe Männer eine der fchwerften Entfcheidungen
fein, die fie in ihrer ganzen parlamentarifchen Laufbahn zu treffen hatten.

Keiner unter ihnen wird dabei mit bloß juriflifchen oder politifchen
Ueberlegungen auskommen. Sie werden alle fich an eine höhere Inftanz
wenden, an ihre Weltanfchauung und an ihr Gewiffen. Aber wir wiffen,
daß nur ein Gewiffen, das fich immer wieder an etwas Lichtvollem
und Lebendigem orientiert, dem Dunkel diefes Lebens fich zu entwinden

vermag und zu einer lebendigen Entfcheidung kommt. Wir glauben
an das in Chriftus erfchienene Licht. Es ift unfere Sache, es nicht zu
verdunkeln, fondern auf den Leuchter zu ftellen. Es ill das Licht deffen,
der gekommen ift, um das Verlorene zu fuchen und fein Reich
aufzurichten, in welchem die Starken und die Schwachen einander tragen.

Stellen wir uns zum Schluffe noch einmal vor jene Tatfache, die
wir als das große, unbegreifliche Wunder der Gnade beftaunen: unfere
bisherige Bewahrung vor dem Krieg. Es ift eine der zentralen Wahrheiten

des Evangeliums, daß Gnade-empfangen-haben dazu verpflichtet,
felber gnädig zu fein. Recht foil gefchehen, aber keine Strafe, die

das Recht verhängt, ill völlig ohne Gnade — außer der einen: dem
Tod. Der Tod ill das Gnadenlofe, das Irreparable. Wir können das

„Unfer Vater" mit feinem „wie auch wir vergeben unfern Schuldnern"
nicht mehr beten, wenn wir unfere Schuldner getötet haben.

Laffen Sie mich mit einem dreihundert Jahre alten Wort fchließen,
es ift ein Shakefpearefcher Vers, der ein wunderbares Verftändnis der
tiefften Evangeliumswahrheit verrät:

Und ird'fche Macht kommt göttlicher am nächften,
wenn Gnade bei dem Recht fteht.
Wir beten all um Gnade, und dies Gebet
muß uns der Gnade Tat auch üben lehren.
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b) Auf diefe Rede antwortete Emil Brunner, Profeffor der Theo^
logie an der Univerfität Zürich, mit folgender Rede:

Herr Präfident, liebe Kollegen!
Es ift wohl niemand in diefem Saal, der fich dem tiefen Eindruck

der Worte von Herrn Pfarrer Trautvetter zu entziehen vermöchte. Wir
alle find uns der fchweren und großen Verantwortung bewußt, in die
er uns durch Vorlage und Begründung ieiner Refolution geftellt hat.
Ich meine damit nicht allein die Entfcheidung in der Abftimmung über
Annahme oder Verwerfung diefer Refolution. Das ganze Kirchenvolk
erwartet in der Gewiffensbeunruhigung, in die es durch das
kriegsgerichtliche Todesurteil und durch die kommende Entfcheidung über
Begnadigung oder Nichtbegnadigung verfetzt ift, ein klärendes,
richtunggebendes Wort von der Kirche her. Die Motive, aus denen heraus
die Refolution entftanden ift, find weitgehend die aller ernfthaften Chriften

und die Begründung, die ihr Verfaffer ihr foeben gegeben hat, ifl
uns zunächft durchaus einleuchtend, um nicht zu fagen beftechend. Ich
habe einen guten Teil der vergangenen Nacht dazu verwendet, um diefe
erft geftern abend uns bekannt gewordene Erklärung zu bedenken,
damit ich nicht nur mit meinem theologifchen Gewiffen ins reine
komme, fondern die Entfcheidung finde, die Gott will.

Wir wollen uns durch Herrn Trautvetter an die Barmherzigkeit
Gottes ermahnen laffen, nicht nur an die, die durch die Verfchonung
vom Kriegsunheil unferem Lande widerfahren ift, fondern auch und vor
allem an diejenige, die der ganzen Menfchheit durch das Blutopfer
unferes Herrn Jefus Chriftus gefchenkt ift. Um ihretwillen dürfen
wir in diefer Sache nicht nur mit unferem Verftand und unferem
unmittelbaren Empfinden zu Rate gehen, fondern wir find verpflichtet,
auch darin das Wort Gottes die letzte Inftanz fein zu laffen. Niemand
hat der Kirche und durch fie der Welt Tieferes, Letztgültigeres über
diefe Barmherzigkeit Gottes in Jefus Chriftus gefagt als der Apoftel
Paulus, und nirgends hat er das in fo umfallender und gleichfam ab-
fchließender Weife getan wie in feinem großen Brief an die römifche
Gemeinde. Nachdem er dort im erften Teil des Briefes die Barmherzigkeit

Gottes als die große Gabe an die Menfchheit aufgezeigt hat, ftellt
er im zweiten Teil des Briefes das ganze chriftliche Handeln unter diefes

Gebot: Seid eingedenk der Barmherzigkeit Gottes. Das ift das
Vorzeichen und das ift die Grundlage der ganzen chriftlichen Ethik. Nach
diefer Regel foli der Chrift überall handeln, in der Gemeinde, gegenüber

den Brüdern, aber auch gegenüber denen, die ihren Herrn nicht
kennen oder kennen wollen. Im Blick auf diefe, die Feinde und Verfolger,

zieht er aus diefer Regel der Barmherzigkeit den Schluß: Keine
Rache, keine Vergeltung! „Mein ift die Rache, fpricht der Herr."

Unmittelbar daran anfchließend folgt nun das berühmte 13. Kapitel,
das von der ftaatlichen Obrigkeit handelt und das fich in der wei-



teren Entwicklung der Liebesregel fortfetzt. Zwifchen diefen zwei un-
mißverftändlichen Ermahnungen zur unbedingten Nächftenliebe hängt
die kurze Belehrung über den Staat. Warum? Die Vergeltung, die Gott
jedem einzelnen Chriften verbietet, die hat er einer Inftanz übertragen,
die fie in feinem Auftrag auszuüben hat, der flaatlichen Obrigkeit.
Darum, weil fie das in feinem Auftrag tut, ifl fie, wie er mehrmals
ausdrücklich fagt, Gottes Dienerin. Warum gibt ihr Gott diefen
befremdlichen Auftrag? Darum, weil ohne vergeltendes Recht und ohne
die diefes Recht vollftreckende Vollzugsgewalt menfchliches Zufammen-
leben nicht beftehen kann, fondern fich in Anarchie auflöfen müßte.
Mit unmißverftändlicher Klarheit hebt der Apoftel diefe Verwaltung
des vergeltenden — nach der Gerechtigkeitsregel jedem das Seine
gebenden, belohnenden und ftrafenden — Rechtes als Hauptfunktion des
Staates hervor. Die Obrigkeit, der Staat ill geradezu eingefetzt, um das

zu tun, was kein Einzelner tun darf: flrafend zu vergelten, um fo die
Rechtsordnung der Gemeinfchaft zu wahren.

Und nun braucht der Apoftel in diefem Zufammenhang ein zweites,

noch befremdlicheres Wort. Im Dienft diefer Vergeltung führt die
Obrigkeit das Schwert. In Gottes Auftrag, als Stellvertreterin feines
Gerichtes, vergießt die ftaatliche Macht, wenn es um der Rechtsordnung
und des Gemeinwohls willen nicht anders fein kann, das Blut des
Rechtsbrechers und Gemeinfchaftsfchädlings. Kein fymbolifches
Schwert, fondern ein hartes, fcharfes, eifernes Schwert ift damit
gemeint, fchaudererregendes Blutvergießen. Der Staat foli fidi hüten,
diefes äußerfte Mittel leichtfertig zu gebrauchen. Und leichtfertig oder
brutal wäre der Gebrauch überall da, wo nicht zwingende Notwendigkeit

vorliegt, wo es nicht, um der Rechtsordnung und des Gemeinwohls
willen, notwendig ift. Wo aber diefe Notwendigkeit vorliegt, da darf
fie nicht nur, da muß fie im Auftrag Gottes diefes harte Mittel gebrauchen,

um der Barmherzigkeit willen, zum Schutz des Volkes.
Wie aber, wenn der Apoftel Paulus felbft, der ja nur Menfch, nicht

Gottesfohn ift, fich geirrt hätte und von der Richtfchnur feines und
unferes Herrn abgewichen wäre, deffen Liebesgebot unbedingt ift und
unbedingt gilt? Wer fo fagt, muß darüber im klaren fein, daß die
Gebote und Verbote der Bergpredigt nicht nur die Todesftrafe, fondern
jedes vergeltende Recht, daß fie auch die Notwehr treffen. Entweder
hat Jefus nicht nur die Todesftrafe, fondern alles flaatlich zwingende
vergeltende Recht abfchaffen wollen — oder aber fein Verbot der
Vergeltung ift nicht auf das Tun und Laffen des Staates, fondern der
einzelnen Chriften bezogen. Will man fchon fagen: Die Barmherzigkeit
Jefu Chrifti verträgt keine Todesftrafe, fo muß man auch fortfahren
und fagen: Sie verträgt auch keine Verurteilung zu lebenslänglichem
Zuchthaus, fie fleht zu allem Strafrecht, fie fteht auch zur Militär- und
Polizeigewalt, fie lieht zum Wefen des Staates überhaupt im Widerfpruch.

Der Unterfchied zwifchen Todesftrafe und lebenslänglichem
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Zuchthaus ift gewichtig und bedeutfam; aber er ift nicht aus der
Barmherzigkeit Chrifti herzuleiten.

Unfer normales, für den Friedenszuftand geltendes Strafrecht hat
das Todesurteil abgefchafft. Indem das Schweizervolk das tat, hat es

feiner Ueberzeugung Ausdruck gegeben, daß in normalen Zeiten andere
Strafen hinreichend feien, um das Wohl des Staates und Volkes zu
gewährleiften. Aber für den Kriegsfall hat fich unfer Volk das Recht
des Todesurteils vorbehalten. Denn im Kriege ifl das Wohl des Vaterlandes

und die Sicherheit der Rechtsordnung in ganz befonderem Maße
bedroht und gefährdet. Auch wenn wir jetzt nicht aktiv am Krieg
beteiligt find, fo find wir es doch paffiv. Unier Land ift, wie jeder weiß,
durch die Kriegslage in hohem Maße bedroht und gefährdet. Seine
Sicherheit kann darum durch die Gewiffenlofigkeit von Verrätern in
einem Maße in Frage geftellt werden, das äußerfte Sicherheitsmaßnahmen

notwendig macht. Es ift darum nicht nur begreiflich, fondern es

ill recht und notwendig, daß fich unfer Staat für diefen Gefahrzuftand
das Recht der Todesftrafe bewahrt hat, und es können Fälle eintreten,
wo er auf den Gebrauch diefes Rechtes nicht verzichten darf, wenn er
nicht damit die Sicherheit des Landes gefährden will. Mit beidem, mit
jenem Verzicht und mit diefer Zurücknahme des Verzichtes im Kriegsfall,

bleibt unfere Rechtsordnung und unfer flaatlicher Wille durchaus
auf der vom Apoftel gezeichneten Linie. Der Staat, der grundfätzlich
und in jedem Falle auf das Recht der Tötung verzichten würde, würde
damit fich felbft aufgeben. Das Blutvergießen darf ihn, wenn es denn
notwendig ift, fo furchtbar es ift, nicht fchrecken. Gerade das meint dei
Apoftel, wenn er ausdrücklich fagt: Die Obrigkeit führt das Schwert
nicht umfonft. Tut fie es aus zwingender Notwendigkeit, fo tut fie es

im Auftrag Gottes.
Mit Recht hat uns Herr Trautvetter daran erinnert, was für ein

unvergleichliches Vorrecht es ift, daß unfere Soldaten bisher nicht töten
mußten. Vergeffen wir aber nicht, daß diefes Nichttötenmüffen zu
einem guten Teil auf der Sicherheit beruht, die der Dienft der Armee
unferem Lande befchafft. Diefe Sicherheit aber ill es gerade, die durch
den furchtbaren Landesverrat in Frage geftellt wird. Es kann darum
wohl fein, daß die Wiederherftellung und Bewahrung diefer Sicherheit
die Ausführung der Todesftrafe fordert an denen, die fie fo gewiffenlos
gefährdet haben. Es könnte fein, daß der Staat diefes Blut vergießen
müßte, damit nicht viel mehr Blut fließt.

Ob dem fo ift oder nicht, ob heute diefer Fall vorliegt, wo der
Staat von feinem Tötungsrecht, von diefem äußerften Mittel zum
Wohl des Staates Gebrauch machen muß oder nicht, das zu entfcheiden
ill unfere Synode nicht kompetent. Diefe Kompetenz haben nur
diejenigen, die die volle Einfleht haben in die konkreten Tatbeftände dei
Sicherheitsgefährdung, die zu ermeffen vermögen, was für ein Schaden
unferem Lande durch die Verräterei erwachfen ifl und eventuell weiter-
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hin erwachfen würde, wenn das Urteil nicht vollzogen wird. Wir find,
als eine Verfammlung von nicht weiter eingeweihten Chriften, nicht in
der Lage zu ermeffen, ob hier auch eine mildere Strafe, wie fie die Folge
der Begnadigung wäre, genügen würde. Eines aber wiffen wir: Daß wir
hier nicht mit der Berufung auf die Barmherzigkeit Gottes dem Richter
Staat in den Arm fallen und ihm fagen dürfen: Das darfft du nicht tun,
weil du es nie tun darfft. Mit diefer allgemeinen, prinzipiellen Berufung
auf die Barmherzigkeit Gottes treten wir von der Linie, die uns der
Apoftel Paulus vorzeichnet, ab und fchaffen wir eine Verwirrung des

Urteils, die unferen Staat und unfere Kirche teuer zu flehen käme.
Es gibt wohl viele, die von der Kirche gerade diefes erwarten, daß

fie unter allen Umftänden für das mildere Urteil plädiere, weil für fie
die Kirche außerhalb der politifch-ftaatlichen Verantwortung fteht. Das
ift keine chriftliche Auffaffung des kirchlichen Auftrags. Wir muffen
uns durchaus in die Lage derer verfetzen, die als Mitglieder der
Bundesverfammlung ihr Urteil als Chriften verantworten wollen. Was follen
wir diefen unfern Mitchriften zurufen? Wir dürfen nicht fagen: Ihr
follt töten; wir dürfen nicht einmal fagen: Ihr dürft jetzt töten. Aber
wir dürfen auch nicht fagen: Ihr dürft unter keinen Umftänden töten.

Zweierlei aber können und muffen wir tun. Wir wollen die, denen

jetzt, buchiläblich, das Schwert des Staates anvertraut ift, ermahnen,
fich an die Barmherzigkeit Gottes zu erinnern, von der wir alle leben.
In diefem Lichte follen fie prüfen, ob es wirklich fein muß. Und zweitens

muffen wir diejenigen unter ihnen, denen es damit ernft ift, auch
in diefer fchweren Entfcheidung ihrem Herrn Chriftus gehorfam zu
fein, in der Ueberzeugung ftärken, daß es, nach der Lehre der heiligen
Schrift felbft, Fälle gibt, wo auch der Gebrauch der Schwertgewalt
Gehorfam gegen Gottes Auftrag ift und felbft unter der Barmherzigkeit

Gottes fleht.1)

3. Erklärung.
Die Schweizerifche Religiös-foziale Vereinigung fieht in der Refolution,

die Pfarrer Trautvetter der Zürcher Kirchenfynode vorgelegt hat,
einen Ausdruck ihrer eigenen Ueberzeugung und fie fchließt fich der
Begründung diefer Refolution mit aller Entichiedenheit an. Sie hofft,
daß diefe Refolution trotz der bedauerlichen Ablehnung durch die
Zürcher Kirchenfynode in unferem Volke gebührende Beachtung finden
wird und daß zumal die Mitglieder der Bundesverfammlung, denen die
fchwere und verantwortungsvolle Entfcheidung über die Begnadigungs-
gefuche der zum Tode verurteilten Landesverräter auferlegt ifl, die
von tiefem Verantwortungsbewußtfein getragenen Argumente mit
ganzem Ernfte erwägen werden.

1) Sowohl nach den nicht dementierten Berichten der Tageszeitungen wie nach
mündlichen Mitteilungen hat Profeffor Brunner auch folgenden Satz gefagt:

„Ein Staat, der überhaupt nicht töten darf, ift kein Staat mehr."
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Auch der fchweizerifche Zweig der Internationalen Frauenliga für
Frieden und Freiheit fchließt fich diefer Erklärung an.

4. Der Fall Brunner.

Wir haben uns zuerft mit der Rede von Profeffor Brunner zu be-
faffen. Sie ift ein Ereignis, aber im üblen Sinne. Es ill Pflicht, zu ihr
Stellung zu nehmen. Der Umftand, daß Profeffor Brunner, wie übrigens

auch Pfarrer Trautvetter, einft mein Schüler war, kann mich
davon nicht entbinden. Er kann mir auch keine Schonung gebieten, oder
doch nur eine der Form. Schonung ift um fo weniger nötig, als fich
Profeffor Brunner durch feine einftige Schülerfchaft auch nie hat abhalten
laffen, gegen mich eine Polemik zu treiben, die weder fachlich noch
perfönlich eine folche verriet. Nicht deswegen freilich fage ich, was ich
fagen muß, fondern um der Wahrheit und der Sache Chrifti willen.

Das Erfte, was man Profeffor Brunner vorwerfen muß, ift eine
Verdrehung der ganzen Frage, die bei einem Manne wie er, deffen
Schwäche Unklarheit nicht ift, bewußt, gefchehen fein muß. Seine ganze
Argumentation gilt dem Problem der Todesftrafe, genauer: der Frage,
ob der Staat das Recht habe, Todesftrafe auszufprechen. Aber das war
gar nicht die Frage, um die es fich handelte. Auch Trautvetter hat fie
nicht ins Zentrum geftellt. Er hat auch das Recht des Militärgerichtes,
im vorliegenden Falle Todesftrafe auszufprechen, gar nicht angetaftet,
obfehon dagegen fehr Gewichtiges hätte gefagt werden können. Denn
das verfaffungsmäßige Recht des Bundesrates, eine fo wichtige und fo
lange umkämpfte Sache wie die Todesftrafe, die nach unferem geltenden

militärifchen Strafgefetz nur im Kriegsfall mit gefetzlichem Recht
angewendet werden durfte, auf dem Wege eines Vollmachtenbefchluf-
fes auch für einen andern Fall wieder einzuführen, ill zum mindeften
zweifelhaft. Aber wie gefagt, nicht darum handelte es fich, fondern
einfach um die Bitte um Begnadigung für die zum Tode Verurteilten.

Was konnte Profeffor Brunner zu diefer Verdrehung der ganzen
Frageftellung bewegen? Es gibt dafür nur eine Erklärung: Er wollte
um jeden Preis den Behörden, der Begnadigungskommiffion, dem
Bundesrat und der Bundesverfammlung für die Abweifung des Gnaden-
gefuches theologifch zu Hilfe kommen. Seine ganze Rede ill darauf
angelegt. Was dabei in feinem Unterbewußtfein noch für Motive mitgewirkt

haben könnten, darf ununterfucht bleiben. Er wollte den Behörden

für die Vollftreckung der Urteile ein gutes Gewiffen machen. Damit
hat er die verhängnisvolle Rolle, welche das Chriftentum fo oft und
gründlich gefpielt, durch ein eklatantes neues Beifpiel illuftriert.

Er ift den weltlichen Behörden mit dem „Wort Gottes, d. h. der
Bibel, zu Hilfe gekommen. Und das ift der zweite Punkt.

Trautvetter hatte fich auch auf das Wort Gottes berufen. Aber auf
andere Weife. Er hatte auf den ganzen Zufammenhang des Verbrechens

der verurteilten jungen Leute hingewiefen, auf unfere allgemeine
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Mitfchuld und die befondere Mitfchuld wichtiger und hochgeftellter
Kreife (fo formuliere ich, er felbft hat fich zurückhaltender
ausgedrückt), vor allem auch auf die furchtbare Bedeutung des zu vergießenden

Blutes auf der einen und die Tatfache der unferem Volke
widerfahrenen Gnade der Verfchonung von Krieg und Blutvergießen. Er
hätte ficherlich auch auf die Jugend der Verurteilten hingewiefen, wenn
er darüber orientiert gewefen wäre (fie find 21-, 23- und 26jährig
gewefen, zum Teil alfo fall noch Knaben). Er hat vor allem auf den
hingewiefen, der das Wort Gottes ift, auf das wir zuerft hören follen,
auf Chriftus. Mit andern Worten: Er hat auf das lebendige Wort Gottes

hingewiefen, das in diefen Wochen Gott zu uns geredet hat.
Vor diefem lebendigen Wort Gottes ift Profeffor Brunner in das

tote und tötende geflüchtet. (Es ift eine rechte Illuftration zu dem
Worte: „Der Buchflabe tötet, der Geift aber macht lebendig — 2.
Korinther 2, 6), mit andern Worten: Er ift vor Gott zum „Wort Gottes",
d. h. der Bibel geflüchtet. Das ill das Bedeutfame und Typifche an
feinem Verhalten. Die Bibel hat wieder einmal dazu herhalten muffen,

Irrtum und Sünde der Menfchen zum voraus zu rechtfertigen, die
Gewiffen von der Stimme Gottes abzulenken auf die Simme der Welt,
an Stelle des Gebotes Gottes Menfchenfatzung zu fetzen. Im befonderen

hat Römer 13 wieder jene Rolle gefpielt, die es zu einem fchweren

Verhängnis für die Sache Chrifti gemacht hat, worüber der Apoftel
Paulus, wenn er es vorausgefehen, fich entfetzt hätte.

Unter Mißbrauch der Bibel durch tendenziöfe Auslegung. Denn
was fich Profeffor Brunner darin leiftet, ill geradezu ungeheuerlich.

Einmal: Was hat denn eine Bitte um Gnade mit Römer 13 zu tun?
Sollte denn Römer 13 Gnade ausfchließen?

Sodann die an die ärgflen Kunftflücke fchriftgelehrter Sophiftik
erinnernde Zurechtdrehung des Apoftels Paulus zum Apoftel der
„Barmherzigkeit". Es liegt doch auf der Hand, daß Paulus der Apoftel
der Gnade ift. Warum hat ihn Profeffor Brunner nicht als folchen
hingeftellt? Der Grund liegt auch auf der Hand: Es hätte fich dann doch
allzu fonderbar gemacht, wenn er den Apoftel der Gnade als Zeugen
für die Abweifung der Gnade angerufen hätte.

Aber der Mißbrauch der Bibel geht noch weiter. Nach der übelften
Methode ihres Mißbrauchs wird eine aus dem wirklichen Zufammenhang

geriffene Stelle geltend gemacht unter völliger Mißachtung der
andern. Weiß denn Profeffor Brunner — um auf feine Ueberbetonung
der Staatsautorität zuerft einzugehen — nicht, daß es anderwärts (Apo-
flelgefchichte 4, 19, und 5, 29) heißt: „Man foil Gott mehr gehorchen
als den Menfchen?" Weiß Profeffor Brunner nicht, daß es im Neuen
Teflamente nicht nur ein Römer 13, fondern auch ein Offenbarung
Johannis 13 gibt? Weiß denn Profeffor Brunner nichts von dem Worte
des Propheten: „Habe ich etwa Freude am Tod des Sünders, fpricht
der Herr, und nicht vielmehr daran, daß er fich bekehre von feinem
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böfen Tun und Leben" (Ezechiel 18, 23), das auf folche verführten
jungen Menfchen fo fehr gepaßt hätte? Weiß denn Profeffor Brunner
nichts davon, daß Jefus von der Ehebrecherin, die nach dem Gefetz
den Tod verdient hätte und im Begriffe war, ihn zu erleiden, die
Vollziehung der Strafe abgewendet hat — durch eine Begnadigung, die fich
in dem Worte ausdrückt: „Wer unter Euch ohne Schuld ift, der werfe
den Stein auf fie" (Johannes 8, 1 —11)? Soll denn Chriftus hinter dem
Apoftel zurücktreten?

Ja, das ift es eben! Und auch darin ift der Fall Brunner typifch:
Es handelt fich wieder um jene Verdrängung Jefu durch Paulus, welche
in der ganzen Gefchichte der Sache Jefu eine fo verhängnisvolle Rolle
gefpielt hat.

Befonders kraß tritt diefe Tatfache in der Art hervor, wie Profeffor
Brunner die Bergpredigt mit Römer 13 in Beziehung bringt. Seine

Argumentation bedeutet aus dem Theologifchen ins „Deutfehe"
überfetzt: „Durch die Bergpredigt wird allerdings Verbrechen und Gericht
anders beurteilt. Da gilt freilich die Gnade. Aber die Bergpredigt ifl für
den Staat nicht brauchbar. Für den Staat jedoch hat die Kirche beforgt
zu fein." Das ift keine Entftellung, fondern der genaue und echte Sinn
der Auffaffung Profeffor Brunners. Ich meinerfeits fage: Die Gemeinde
Chrifti hat gerade um die Bergpredigt, das heißt: um das Gefetz des
Reiches Gottes, um Chriftus felbft, beforgt zu fein. Dafür hat fie ihre
Stimme zu erheben. Ihr Herr ift Chriftus, nicht Cäfar, und fie verrät
Chriftus und fich felbft, wenn fle Cäfar wichtiger nimmt als Chriftus.

Profeffor Brunner freilich legt die Bergpredigt fo aus, wie man es

eben auf diefer ganzen Linie, die er innehält, auf der Linie der Matt-
fetzung der Bergpredigt zu Gunften des Weltreiches und feiner Moral,
immer getan hat: fie gelte bloß für das individuelle und nicht für das
ftaatliche Leben. Nichts ift falfcher als diefe Auslegung. Die
Bergpredigt ift die Magna Charta des Reiches Gottes. Diefes aber fchließt
das Politifche und Soziale ein. Das „Du" und „Ihr" darin ift fo wenig
bloß an das Individuum gerichtet, als das „Du" in den zehn Geboten.1)
Profeffor Brunners Behandlung der Bergpredigt entfpricht eben einfach
der Linie des Abfalls von Jefus zu Paulus — dem falfch verftandenen,
falfch ausgelegten Paulus, des Abfalls von der Bergpredigt zu Römer 13,
des Abfalls von Chriftus zu Cäfar.

Damit kommen wir auf den Hauptpunkt zurück: Wir haben in
der Stellung von Profeffor Brunner ein klafflfehes Beifpiel diefes
Sündenfalles des Chriftentums vor uns. Er ift als der Anwalt des Staates
aufgetreten, nicht als der Zeuge Chrifti. Er hat in einer entfcheidenden
Stunde die Sache Chrifti an den Cäfar, die Mahnung Gottes an die
weltliche, ja dämonifche Volksleidenfchaft preisgegeben. Das ift fein
Sündenfall.

1) Das weife idi in meiner Auslegung der Bergpredigt, die des Druckes harrt,
im Ganzen und Einzelnen nach.
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Er erklärt gegen den Schluß feiner Rede: „Mit diefer allgemeinen,
prinzipiellen Berufung auf die Barmherzigkeit Gottes treten wir von
der Linie, die uns der Apoftel Paulus vorzeichnet, ab und fchaffen wir
eine Verwirrung des Urteils, die unfern Staat und unfere Kirche teuer
zu liehen käme!" Ich meinerfeits bin tief davon erfüllt, daß Profeffor
Brunners Haltung und die durch ihn beftimmte der Synode unfer
Volk und unfere Kirche teuer zu flehen kommen wird. „Verwirrung"
ift durch Profeffor Brunners Rede gefchaffen worden. Groß ift die
Empörung gegen feine Haltung und die der Synode gerade bei den
lebendigflen und ernflhafteften Gliedern der Kirche. Ich weiß von
folchen, daß fie infolge davon aus der Kirche ausgetreten find, und es find
deren wahrfcheinlich nicht wenige. Die fchwerften Folgen aber werden
erft nach und nach eintreten. Man foil fich auch nicht einbilden, daß
die Kirche bei denen, welchen fie durch ihre Haltung einen willkommenen

Dienft getan hat, an Achtung gewonnen habe. Sie hat auch in
diefer Beziehung eine große Gelegenheit verfäumt.

Was aber Profeffor Brunner felbft betrifft, fo hat mich die Haltung
diefes offiziellen Vertreters Chrifti lebhaft an die ganz andersartige
eines großen Vertreters des Heidentums erinnert.

Gegen Ende des peloponefifchen Krieges, der über Athens Los ent-
fchied, hatten die zehn Feldherren der Athener bei Aegospotamoi in
Thrazien in einer Seefchlacht einen Sieg über die Spartaner errungen,
der entfcheidend hätte fein können. Aber ein plötzlich eingetretener
Sturm hatte fie verhindert, die Leichen der athenifchen Krieger, die auf
den Wellen trieben, und allfällige Ueberlebende zu bergen. Es war
aber für die Griechen die rechte Beftattung der Leichen heiligfte Pflicht.
Darum entfland bei diefer Nachricht in Athen wilde Aufregung. Die
Volksverfammlung forderte leidenfchaftlich den Tod der Zehne. Da
war aber ein Mann, der fich diefem Schrei eines entzügelten Inflinktes
widerfetzte. Diefer Mann war Sokrates. Er war an diefem Tage
Vorfitzender der Volksverfammlung. Sein Dämonion, die Stimme feines
Gottes, fagte ihm, daß diefer Schrei nach Blut Athens Verderben werden

muffe. Er ließ nicht abftimmen. Er hielt der Sturmflut des Zornes
und der Empörung der Maffe ftand. Zu feinem ewigen Ruhm! Acht
Tage fpäter hatte ein Anderer den Vorfitz. Diefer ließ abftimmen. Die
Zehne wurden zum Tode verurteilt, und mit Athen war es zu Ende.

Ich erkläre: Profeffor Brunner hat mit feiner Haltung in diefer
Sache das Todesurteil über fich felbft als berufenen Zeugen Chrifti
gefprochen, und ich fahre fort: diefes Todesurteil kann nur aufgehoben
werden — durch Gnade!

4. Die Synode.

Die Synode ill auf diefe Rede von Profeffor Brunner glatt
hineingefallen. Sie hat mit der gewaltigen Mehrheit von 143 gegen 20 Stimmen

die Refolution Trautvetter abgelehnt.
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Aber fie hat noch mehr getan: fie hat auch, nach der Rede Profeffor
Brunners, eine weitere Diskuffion abgelehnt, auf Antrag eines Oberft-
lieutenants (wenn ich nicht ganz irre), und fie hat diefe Ablehnung nach
einem fpäteren Antrag auf Wiedererwägung beftätigt. Wir flehen vor
der Tatfache, daß diefe offizielle Vertretung der Sache Chrifti eine für
diefe Sache, wie für unfer Volk todernfte Angelegenheit nicht einmal
einer gründlichen Ausfprache für wert hielt!

Man muß dazu wiffen, wie fchwer es hielt, die Refolution Trautvetter

an diefer Synodaltagung, der einzigen, an der fie überhaupt
verhandelt werden konnte, auch nur zur Sprache zu bringen. Den
Vorwand für diefe verfuchte Sabotierung lieferte die Tatfache, daß die
Refolution formell zu fpät eingereicht worden war. Ein Paragraph der
Gefchäftsordnung wäre alfo für diefe Vertretung des Chriftentums
wichtiger gewefen, als drei Menfchenleben und ein Anliegen von höch-
fler Tragweite für Kirche und Volk, und nicht nur für fle!

Es wird nun berichtet, daß gerade Profeffor Brunner die Behandlung

durchgefetzt habe. Aber es entfteht die Frage: Warum hat er fich
dann nicht für die Ausfprache eingefetzt? Sollte er etwa für die
Behandlung nur gewefen fein, um feine Rede halten zu können?

Jedenfalls offenbart fich in diefer Haltung der Synode ein ganz
unglaublicher Mangel an Ernft, für Gottes lebendiges Wort und für
Gottes Stunde. Für alle möglichen Nichtigkeiten hat man Zeit und Luft
genug. Man ereifert fich darüber — und zieht damit in unferem Falle
auch abfichtlich die Verhandlungen darüber in die Länge — nur für
das wahrhaft Ernfte hat man nicht Zeit. Auch das ift für diefe Art
typifch! Es ift das aber in diefem Falle um fo unverantwortlicher,
als die Rede Trautvetters gerade einen folchen Ernft atmete und
überhaupt durch ihren ganzen Gehalt und Stil jedes unverdorbene Gemüt
zum ftärkften Gefühl der Verantwortung hätte ftimmen muffen.

Diefer Mangel an Ernft hat aber in diefem Falle noch eine befondere

Urfache: Er ift eine Wirkung der jahrzehntelangen Verdrängung
des Reiches Gottes durch die Theologie. Man hat ja die jungen und
alten Pfarrer gelehrt, nur fpezififch theologifche und kirchliche Dinge
ernft zu nehmen, aber die Weltangelegenheiten Gottes mit höhnifchem
Lächeln wegzufchieben. Wie hat man fich um das Problem der natürlichen

und Offenbarungstheologie oder um das neue Gefangbuch
ereifert, und wie brüsk hat man die Kriegs- und Friedensfrage abgelehnt!
Nun rächt fich diefe Umkehrung der Ordnung, die Jefus und die
Propheten verlangen. Nun hat man über dem falfchen Ernft den wahren
Ernft verlernt. Nun hat man über dem lauten Gerede vom Wort Gottes

verlernt, auf das wirkliche Wort Gottes zu hören! Und wird dafür
gerichtet.

Aber diefes Fiasco der Theologie äußert fich noch in anderer Form.
Ift es nicht paradox: Nun hat man zwei Jahrzehnte lang fo viel von
der Gnade geredet, und in dem Augenblick, wo befonders im Gegenfatz
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zum Gefetz man der Wahrheit diefes Wortes eine mächtige Illuftration
der Tat hätte verfchaffen können und muffen, hat man nur Gefetz!
Nun hat man jahrzehntelang mit Nachdruck vom Blute Chrifti gere-
det, das unfere Schuld tilge, und in dem Augenblick, wo man auch diefer

Wahrheit eine ungeheuer eindringliche Erläuterung durch die Tat
hätte verleihen können und follen, wird das Blut Chrifti (fo in der
Rede von Profeffor Brunner) zur Rechtfertigung des Blutvergießens
der Welt benutzt! „Worte, nichts als Worte." Nun hat man auf dem
Boden einer „neuen Theologie" jahrzehntelang mit ftarkem Akzent die
Andersartigkeit der Sache Gottes gegenüber der Welt betont und uns
andere angeklagt, daß wir uns mit Chriftus und dem Reiche Gottes zu tief
in die Welt einließen und jetzt, bei einem einzigartigen Anlaß, fich in
Gegenfatz zur Welt zu Hellen, verleiht man der Welt zu ihrem Tun
und Sinn die Sanktion diefer Theologie! Wie deklamieren fie feit
Jahrzehnten gegen den fogenannten Säkularismus, und nun, da fie eine
außerordentliche Gelegenheit hatten, dem Säkularismus mit den Kräften
einer andern Welt entgegenzutreten, huldigen fie dem Weltgeift in
einer feiner kraffeften Formen! Wie haufieren fie mit der Löfung vom
Kampfe gegen das Neuheidentum, und fiehe da, im Handumkehren
verfallen fie einer befonders typifchen Form des neuen Heidentums: einem
nach Blut verlangenden militariftifchen Nationalismus in fchweizerifcher

Geftalt! Wie haben fle die Sorge für unfer Land und Volk lange
genug uns Andern überlaffen und davon als „vorletzten Dingen"
geredet, und flehe — jetzt find fie ihnen auf einmal „erfte Dinge" geworden

und der gewöhnlichfle Raufchpatriotismus wird ihnen wichtiger
als das Evangelium! Aber das alles mußte ja fo kommen. Die eine
Unwahrheit mußte — zur Strafe! — in die andere umfchlagen. Es ift
paradox, gewiß, aber darin offenbart fleh die wahrhaft erichreckende
Lüge der Theologie!

Zu diefer einen Tatfache der Lüge und des Fluches der Theologie
tritt eine andere: die Staatsdevotion. Diefe Staatsdevotion, die fchon
die Rede Profeffor Brunners kennzeichnet, erklärt und charakterifiert
auch die Haltung der Synode. Und auch fie ill durch jene Theologifie-
rung der Pfarrerfchaft eingeimpft worden. Dabei tritt ein Umftand hervor,

der wieder für diefe ganze Art typifch ift. Es ift bekanntlich in diefen

Kreifen ein gewiffer Widerftand gegen den Staatsabfolutismus
erwacht. Man hat entdeckt, daß es nicht nur ein Römer 13 gibt, fondern
auch ein Offenbarung Johannis 13, daß die „Obrigkeit", die „das Schwert
nicht umfonft trägt" am Ende der Bibel zum Tier aus dem Abgrund wird.
Man hat wieder die Löfung Zwingiis vom „Wächteramt der Kirche"
aufgenommen. Aber man erfährt wieder, was man bei der deutfchen
„Bekenntniskirche" ja reichlich erlebt hat: daß diefer Widerftand vor
der Kirchtüre aufhört, daß er nur einfetzt, wo es kirchliche „Belange"
zu fchützen gilt, aber in der Welt draußen, wo fich die wichtigften
Angelegenheiten Gottes abfpielen, dem „Fürften diefer Welt" freien Raum
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läßt. Wir erfahren, daß diefe Kirche in dem Augenblick verfagt, wo
ihr Wächteramt gegenüber dem Staate eine gewaltige und rettende
Bedeutung bekäme. Man fpendet der bewundernswert tapfern
Eröffnungsrede des Vorfitzenden der Synode Beifall und verleugnet fie fkru-
pellos und kraß am gleichen Tage, verleugnet Chriftus zu Gunften
Cäfars, fteht zu Pilatus ftatt zu Chriftus — verfäumt unheilvoll eine
entfcheidungsfchwere Stunde.

Es ill mit diefer Kirche im Laufe zweier Jahrzehnte eine
merkwürdige Veränderung vor fich gegangen. Sie war einft eine durch und
durch bürgerliche Einrichtung, ein geiftlicher Anhang zur weltlichen
Bürgerlichkeit. Diefen Charakter fchien fle eine Zeitlang, nicht ohne den
Einfluß der religiös-fozialen Bewegung, abgefchüttelt zu haben. Nun
ill fle wieder zu jenem Charakter zurückgekehrt. Ja mehr als das: fle
ift nun einfach ein geiftliches Pendant zur weltlichen Reaktion. Sie ift
aufs neue eine Sanktion des Beftehenden und wird als folche von neuem
gefchätzt, auch von denen, die für ihre vielberufene „theologifche
Befinnung" nur ein Lächeln übrig haben. Sie betont fehr, daß das Reich
Gottes nicht von diefer Welt fei, aber ihr eigenes Reich ill aufs engfte
mit diefer Welt verbunden. Sie verfäumt mit ihrem Wächteramt gegenüber

dem Staate auch das gegenüber dem Volke. Hätte nicht eine ernfthafte

Behandlung der Refolution Trautvetter auch eine Prüfung der
Frage werden muffen, aus welchen Zuftänden wohl der Landesverrat
erwachfe, für deffen Beflegung man nur die Todesftrafe kennt,sund
warum diefer Landesverrat fo erfchreckend zugenommen hat?

Auch die Frage ift erlaubt, ob die Synode, die für diefe Landesverräter

unter den kleinen Leuten kein Wort der Gnade fand, auch für
den Landesverrat in größerem Stile fo offene und ftrenge Augen hat?

Für alle diefe wefentlichen Dinge fehlte der Ernft, und wir haben
gezeigt, warum er gefehlt hat.

Welch ein großes Heil für unfer Volk wäre es gewefen, wenn
Bundesrat und Bundesverfammlung, getragen von einer entfprechenden
Volksmeinung und Volksftimmung, hätten Gnade walten laffen! Eine
folche Tat hätte geradezu rettende Bedeutung bekommen können.
Welch furchtbares Unheil aber droht aus dem Beftehen auf dem Blute
und der Ablehnung der Gnade über uns zu kommen! Welch eine Tat
hat die Kirche verfäumt und welch eine Tat getan!

Man führt nun freilich ein Argument an, das diefen ganzen Sündenfall

der Synode zu entfchuldigen fcheint: der Befchluß der Synode fei
nicht fo gemeint, daß er die Vollftreckung der Todesftrafe empfehle,
fondern bloß fo, daß die Synode fich nicht in eine Angelegenheit des

Staates einmifchen wolle. Das behauptet auch eine nachträgliche Erklärung

Profeffor Brunners im Hauptorgan unferer reaktionären Groß-
bourgeoifie.1)

x) Siehe „Neue Zürcher Zeitung", 7. November 1942.
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Die Nichtigkeit dieier Ausrede (denn eine folche ift es) liegt auf
der Hand. In der ganzen Situation, worin diefe Verhandlung ftattfand,
konnte die einfache Ablehnung der eindeutigen Refolution Trautvetter
gar nichts anderes bedeuten, als eine Empfehlung der Vollftreckung der
Todesftrafe. So ifl fle mit Recht allgemein verftanden worden. Eine
andere Auffaffung hätte durch eine befondere Refolution ausgedrückt
werden muffen. Auch ift ganz klar, daß die Rede Profeffor Brunners
diefen Sinn hat, wie denn auch feftfleht, daß er perfönlich für die Voll-
Hreckung der Todesftrafe gewefen ifl. Es wäre doch beffer, wenn man
ehrlich zu diefem Sachverhalt ftünde, ftatt daß man ihn, vielleicht über
das Echo auf die Tagung diefer Synode etwas erfchrocken, nachträglich

zu verwifchen fucht.
Nehmen wir aber an, daß die Mehrheit der Synode wirklich diefe

gemilderte Auffaffung geteilt habe, fo fteht fie nur umfo fchlimmer da:
denn dann hat es ihr an Fähigkeit gefehlt, zu fehen, um was es fich
handelte; dann hat es ihr vollends am Ernft für Gott gefehlt; dann ift
fie erft recht für Gottes Stunde taub und blind gewefen.

Und das ift es ja: Gott ift, nach feiner Art, überrafchend zu diefer
offiziellen Vertretung feiner Sache gekommen, wie der „Dieb in der
Nacht". (Vgl. Matthäus 24, 39 ff.) Sie aber hat nicht gewacht. Sie war
eingefchläfert und geblendet durch Theologie, Kirchentum und Welt-
läufigkeit. Sie hat Gott am falfchen Ort gefehen, das heißt: fie hat nicht
wirklich Gott gefehen. Darum ill ihr diefes Kommen des Herrn zur
Kataftrophe geworden. „Gezählt, gewogen und zu leicht befunden."

Zweierlei tritt daraus hervor.
Einmal: Die Verantwortung für das Unheil, das aus der Vollftrek-

kung der Todesurteile kommen wird, muß und wird in erfter Linie
von diefer Art von Chriftentum, von feinen Vertretern und Führern,
gefordert werden.

Sodann: Diefes Gefchehen hat aber noch einen weitern und tieferen
Sinn; es offenbart überhaupt die Kataftrophe diefer Art von Chriftentum

und ruft nach der Revolution Chrifti. Es ift Gericht. Und das ift
fchließlich das Gute daran! Leonhard Ragaz.

Ein Bericht.

(Zu der religiös-fozialen Jahresverfammlung in Zürich
und dem Ferienkurs in Hütten.)

Die religiös-foziale Bewegung ill nie ökonomifch gewefen. Sie hat
das, was fie geleiftet und das, was fie erlebt hat, nie auszunützen
verftanden und fich darin gelegentlich, bis auf diefen Tag, unbegreifliche
Verfäumniffe zufchulden kommen laffen. Zu den kleineren diefer Ver-
fäumniffe gehört, daß fie es nicht dazu bringt, über ihre Arbeit der
Oeffentlichkeit, fei's auch nur dem Kreife ihrer Freunde und Anhän-
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Druckfehler. Im Novemberheft muffen u. a. folgende Druckfehler korrigiert
werden: Auf S. 22 muß es Zeile 23 von oben heißen „welcher" (ftatt „welches"),
S. 43, Zeile 4 und 5 von oben: „Blutes auf der einen Seite und
Blutvergießen auf der andern Seite"; S. 44 Zeile 1 von oben „lebe" (ftatt „Leben");
S. 56 Zeile 10 von unten „den" (ftatt „des").

Geleitfpruch.

Sind die Zeiten fchrecklich, fo bleibt Gott Meifter der Zeiten.
Lavater.

Zum Abfchluß.

Nun find es bald zwei Jahre her, feit die Macht, die jetzt in der
Schweiz tun darf, was fie will (wo ihr nicht eine andere Macht, und
zwar eine politifch in Betracht kommende) entgegentritt, durch die
Verhängung der Vorzenfur, wohl wiffend, was diefe für mich bedeutet,

das weitere Erfcheinen der „Neuen Wege" unmöglich gemacht hat.
Und bald ein Jahr ill es her, feit wir dringlich um eine Antwort auf
die Petition von zirka 110 Männern und Frauen um die Aufhebung
der Vorzenfur erfucht haben. So werden Schweizer, die nicht genehm
find und die man geiftig fürchtet, aber nicht politifch, in der heutigen
Schweiz behandelt.

Es ifl klar, daß hierin nicht Recht waltet, londern bloß Gewalt.
Denn wenn die Leute, welche die Vorzenfur verhängt haben, auf
Grund von kraffen Irrtümern oder elenden Kleinigkeiten, ihre
„Verlautbarungen" im Lichte des feitherigen Gefchehens überläfen, müßte
es ihnen in die Augen fpringen, wie nichtig ihre Argumente fchon
damals gewefen find und wie armfelig fie vollends heute erfcheinen. Aber
es handelt fich eben nicht um folche Argumente, fondern um die
Verfolgung eines ihnen verhaßten Mannes durch die ftaatliche Gewalt,
welche diefen Leuten nicht für folche Zwecke übergeben worden ift.

Die Wunde, welche man damit dem Redaktor und feinem Werke,
wie befonders auch feinem fchweizerifchen Empfinden und der Sache,
welcher die „Neuen Wege" dienten, gefchlagen hat, ift keineswegs
vernarbt, fondern blutet immer aufs neue. Er und die Sache, der er dient,
find in entfcheidungsvoller Zeit eines Werkzeuges und einer Waffe
beraubt, die durch nichts erfetzt werden kann. Es ift mir befonders
fchwer, zu den gewaltigen und auch fchweren politifchen Ereigniffen
nicht das Wort fagen zu dürfen, das aus der Reife meines Lebens käme.
Ich fühle mich völlig entrechtet. Viel lieber entbehrte ich das Stimm-
und Wahlrecht, als das Recht, zu der Oeffentlichkeit fprechen zu dürfen.

Aber auch die aller Politik noch überlegene Seite unferer Sache
geht gerade jetzt durch entfcheidende Entwicklungen, zu denen für die
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